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BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 
 

Am Donnerstag, 16.07.2020, um 14:00 Uhr 
findet im Landratsamt Landshut, großer Sitzungssaal eine 

Sitzung des Bauausschusses 
mit folgender Tagesordnung statt. 

 

1 Hochbau  

Realschule Rottenburg 

Generalsanierung und Erweiterung 

Vergaben 

2 Hochbau 

Turnhalle Vilsbiburg 

Neubau 

Vergaben 

3 Hochbau 

Turnhalle Vilsbiburg 

Neubau 

Zusätzliche Parkplätze 

4 Hochbau 

Landratsamt 

Neubau 

Vergabeinformation Planer 

5 Hochbau 

Landratsamt 

Neubau 

Antrag ÖDP wg. Holzbauweise 

6 Hochbau 

Landratsamt 

Neubau 

Freigabe Variantenuntersuchungen Holz, KfW55 und Energiezentrale 

7 Hochbau 

Landratsamt 

Neubau 

Änderung Raumprogramm 

8 Tiefbau 

Altstoffsammelstelle Geisenhausen 

Vergabe Umbauarbeiten ASS 
 
(Nr. 16 vom 10.07.2020) 
 
 
 

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 
 

Am Montag, 20.07.2020, um 13:00 Uhr 
findet in der 

Eskara Essenbach, Savigneux-Platz 4, 84051 Essenbach, 
eine Sitzung des Kreistags 

mit folgender Tagesordnung statt. 
 

1 Ausscheiden eines Kreistagsmitglieds; Niederlegung des Amts als Kreisrat durch Herrn 
Christian Reichl (AfD) 

2 Listennachfolge im Zuge der Niederlegung 



Seite 315 

 

Amtsblatt des Landkreises Landshut Nr. 34 vom 16.07.2020 

3 Vereidigung von Kreistagsmitgliedern 

4 Ausschussumbesetzung im Zuge des Ausscheidens eines Kreistagsmitgliedes und 
Nachrücken des Listennachfolgers bei der AfD 

5 Umbesetzung Jugendhilfeausschuss; Leitung KJA und Gleichstellungsbeauftragte 

6 Jahresrechnung 2018 

6.1 Jahresrechnung 2018; Feststellung der Jahresrechnung 2018 

6.2 Jahresrechnung 2018; Entlastung 

7 Neubau Landratsamt 

7.1 Neubau Landratsamt; Antrag der SPD-Fraktion auf Berichterstattung zur Verlagerung des 
Landratsamtes nach Essenbach und Anfrage der ÖDP-Fraktion zu Homeoffice-
Arbeitsplätzen 

7.2 Neubau Landratsamt; Änderung Raumprogramm 

8 Baumaßnahme: SFZ Bonbruck; Generalsanierung; Grundsatzbeschluss 

9 Baumaßnahme: Realschule Vilsbiburg; Generalsanierung, Teilabriss und -neubau; 
Grundsatzbeschluss 

10 Abfallwirtschaft; Änderung der Abfallwirtschaftssatzung § 11 Bringsystem Abschnitt 2; 
Einsammeln und Befördern der Abfälle 

 
(Nr. 1A vom 09.07.2020) 
 
 
 

ÄNDERUNG DER TAGESORDNUNG 
 

Sitzung des Kreistags 
Termin: Montag, 20.07.2020, 13:00 Uhr 
Ort: Eskara Essenbach, Savigneux-Platz 4, 84051 Essenbach 
 

NACHTRAGSTAGESORDNUNG 
 

Die Tagesordnung wird um folgenden Punkt ergänzt: 
 

Öffentliche Sitzung 
 

 7   Raumsituation bestehendes Landratsamt; 
Ermächtigung Landrat für Interimslösungen 

 

Die nachfolgenden Punkte ändern sich entsprechend. 
 
(Nr. 1A vom 14.07.2020) 
 
 
 
Schulverband Postau – Weng; 
 

Geschäftsordnung des Schulverbands 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands (Name) 

Postau - Weng 

(nachfolgend kurz „die Schulverbandsversammlung“ genannt) beschließt aufgrund des Art. 9 Abs. 
9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) - BayRS 2230-7-1-K -, der Art. 1 Abs. 
3 Satz 1 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
- BayRS 2020-6-1-1 - sowie des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) - BayRS 2020-1-1-1 -, folgende Geschäftsordnung: 
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A. DIE ORGANE DES SCHULVERBANDS UND IHRE AUFGABEN 

I. DIE SCHULVERBANDSVERSAMMLUNG 

§ 1 - Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung 

Die Schulverbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Schulverbands, soweit 
sie nicht in die Zuständigkeit des/der Schulverbandsvorsitzenden (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 36 
KommZG, §§ 6-9 dieser Geschäftsordnung) fallen oder durch die Verbandssatzung einem 
beschließenden Ausschuss übertragen sind. 
 

§ 2 - Rechtsstellung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung 

(1) Soweit die Mitglieder der Schulverbandsversammlung (Verbandsräte) nicht an 
ordnungsgemäß nach Art. 33 Abs. 2 Satz 4 KommZG zustande gekommene Weisungen der 
Mitgliedsgemeinden gebunden sind, üben sie ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die 
Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus. 

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung 
(Teilnahme- und Abstimmungspflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungs-
pflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, 
Übernahme, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten Art. 30 KommZG sowie die 
Artikel 48 Abs. 1 und 2, Art. 20, Art. 56a Abs. 1, Art. 49, 50, 19 der Gemeindeordnung, für die 
gekorenen Mitglieder (Art. 9 Abs. 3 Satz 3 BaySchFG) ferner Art. 48 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
entsprechend. Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die erste Bürgermeister der 
Mitgliedsgemeinden sind, können ihre Mitgliedschaft in der Schulverbandsversammlung während 
der Zeit ihres Bürgermeistersamtes nicht niederlegen. 

(3) Die Schulverbandsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse einzelnen ihrer 
Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der 
Überwachung der Verwaltungstätigkeit des Schulverbands betrauen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. 
m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 46 Abs. 1 Satz 2 und Art. 30 Abs. 3 GO).   

(4) Der/Die Schulverbandsvorsitzende kann einzelne seiner/ihrer Aufgaben und Befugnisse (§ 
6 bis 9 dieser Geschäftsordnung) seinem/ihrem Stellvertreter zur selbstständigen Erledigung 
übertragen, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 4 KommZG. Sonstigen Mitgliedern der 
Schulverbandsversammlung können solche Aufgaben und Befugnisse nicht übertragen werden. 

(5) Mitglieder der Schulverbandsversammlung haben, soweit sie eine Tätigkeit nach Abs. 3 
oder Abs. 4 ausüben, ein Recht auf Einsicht in die Akten des Schulverbands, sonst nur, wenn sie 
von der Schulverbandsversammlung mit der Einsichtnahme beauftragt werden. Das Verlangen zur 
Akteneinsicht ist gegenüber dem/der Schulverbandsvorsitzenden geltend zu machen. 
 

§ 3 - Stellvertretung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung 

(1) Die als Mitglieder der Schulverbandsversammlung amtierenden ersten Bürgermeister der 
Mitgliedsgemeinden werden im Falle der Verhinderung in der Schulverbandsversammlung von 
ihren allgemeinen Vertretern in ihren Gemeinden (Art. 39 Abs. 1 GO) oder den von den 
Mitgliedsgemeinden gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 
KommZG bestellten sonstigen Vertretern vertreten (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 
Satz 1 KommZG). 2Diese Vertreter besitzen in der Schulverbandsversammlung die in § 2 dieser 
Geschäftsordnung geschilderte Rechtsstellung. 

(2) Sonstige Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden im Falle ihrer Verhinderung 
durch die von den Mitgliedsgemeinden nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 2 
KommZG bestellten Stellvertreter vertreten. 2Verbandsräte können sich nicht untereinander 
vertreten (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 3 KommZG). 
 

II. AUSSCHÜSSE 

§ 4 - Verbandsausschuss 

§ 5 - Vorberatender-Ausschuss (Bauausschuss) 
 

III. DER/DIE SCHULVERBANDSVORSITZENDE 
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1. AUFGABENBEREICH 

§ 6 - Vorsitz in der Schulverbandsversammlung 

(1) Der/Die Schulverbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Schulverbandsversammlung 
(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 2 KommZG). Er/Sie bereitet die 
Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 
Abs. 1 Satz 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 45 Abs. 2 GO). 3ln der Sitzung leitet 
er/sie die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 9 
Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 53 Abs. 1 GO). 

(2) Der/Die Schulverbandsvorsitzende hat die Beschlüsse der Schulverbandsversammlung 
unverzüglich zu vollziehen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 KommZG). Über 
etwaige Hinderungsgründe hat er/sie die Schulverbandsversammlung in der nächsten Sitzung, 
erforderlichenfalls unter Einberufung einer gesonderten Sitzung, zu unterrichten. Hält er/sie 
Beschlüsse der Schulverbandsversammlung für rechtswidrig, so weist er/sie die 
Schulverbandsversammlung auf seine/ihre Bedenken hin und setzt den Vollzug des Beschlusses 
vorläufig aus. Hält die Schulverbandsversammlung ihre Entscheidung aufrecht, so führt der/die 
Schulverbandsvorsitzende die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 59 Abs. 2 GO). 

 (3) Die Befugnis des/der Schulverbandsvorsitzenden, anstelle der Schulverbandsversammlung 
dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen (Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 3 GO), erstreckt sich nur auf 
Maßnahmen, die nicht ohne erheblichen Nachteil für den Schulverband, für die am Schulverband 
oder sonst Beteiligten, für die Verbandsschule oder für die Allgemeinheit aufgeschoben werden 
können, bis die Schulverbandsversammlung zur Beschlussfassung Zusammentritt. Für die Frage 
der Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit kommt es nicht auf die subjektive Meinung des/der 
Vorsitzenden, sondern auf die objektive Lage der Dinge an. 
 

§ 7 - Aufgaben als Leiter der Verwaltung des Schulverbands 

(1) Der/Die Schulverbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Schulverband keine grundsätzliche 
Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Nr. 
1 GO), 

2. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland oder eines ihrer Länder geheim zu halten sind (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. 
m. Art. 36 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Nr. 3 GO). 

(2) Zu den Aufgaben des/der Schulverbandsvorsitzenden nach Abs. 1 Nr. 1 gehören 
insbesondere auch: 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im 
Rahmen von Richtlinien der Schulverbandsversammlung, in denen die Leistungen nach 
Voraussetzung und Höhe festgelegt sind; im Übrigen bis zu einem Betrag von 1.000,- Euro 
im Einzelfall, 

b) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 500,- Euro und 
über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 500,- Euro im Einzelfall, soweit 
sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1 und Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 

c) der Abschluss von Verträgen, die Lieferungen und Leistungen an den Schulverband 
beziehungsweise die Verbandsschule zum Gegenstand haben, sowie die Wahrnehmung 
von Rechten und Pflichten des Schulverbands aus solchen Verträgen, bis zu einer 
Wertgrenze von 500,- Euro, 

d) der Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die Verpflichtungen des Schulverbands 
beinhalten, bis zu einer Wertgrenze von 500,- Euro. 
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(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der 
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der zehnfache Jahresbetrag anzusetzen. 

(4) Soweit die Aufgaben nach Abs. 2 nicht unter Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 
und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO fallen, werden sie hiermit 
dem/der Schulverbandsvorsitzenden gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung übertragen. 

(5) Dem/Der Schulverbandsvorsitzenden stehen für die Erledigung seiner/ihrer Geschäfte die 
Bediensteten des Schulverbands zur Seite (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 4 
KommZG). Er/Sie weist ihnen ihr Arbeitsgebiet zu. Er/Sie kann ihnen dabei in laufenden 
Angelegenheiten auch das Zeichnungsrecht übertragen. Geschäftsverteilung und 
Befugnisregelung sollen übereinstimmen. Der/Die Schulverbandsvorsitzende führt die 
Dienstaufsicht über die Beamten, Angestellten und Arbeiter des Schulverbands und übt die 
Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber den Beamten des Schulverbands aus (Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 38 Abs. 4 KommZG). 

(6) 1Die Erledigung der laufenden Angelegenheiten wurde durch Zweckvereinbarung vom 
04.07.1986 gemäß § 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 1 Abs. 3 Satz 1 KommZG und Art. 4 Abs. 3 
und Abs. 4 Satz 3 VGemO der Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d. Isar übertragen. 2Der/Die 
Schulverbandsvorsitzende kann der Verwaltungsgemeinschaft insoweit Weisungen sowie 
einzelnen Bediensteten der Verwaltungsgemeinschaft Zeichnungsbefugnis erteilen. 
Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 4Der/Die 
Schulverbandsvorsitzende kann sich allgemein oder im Einzelfall Vorbehalten, den Schulverband 
bei der Vorbereitung und beim Abschluss von Verträgen und vor Gerichten und Behörden zu 
vertreten. 

(7) Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Verwaltungsgemeinschaft Wörth 
a.d. Isar geführt. 

(8) Wenn Mitglieder der Schulverbandsversammlung nicht schon als Bürgermeister oder 
Gemeinderäte oder Gemeindebedienstete nach Art. 56a Abs. 3 GO verpflichtet wurden, hat der/die 
Schulverbandsvorsitzende sie, bevor sie mit Angelegenheiten befasst werden, die im Interesse der 
Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer 
Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen, schriftlich besonders zu verpflichten, alle solche 
Angelegenheiten geheim zu halten. 
 

§ 8 - Vertretung des Schulverbandes nach außen 

(1) Die Befugnis des/der Schulverbandsvorsitzenden zur Vertretung des Schulverbands nach 
außen bei der Abgabe und Entgegennahme von rechtserheblichen Erklärungen (Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 1 KommZG) beschränkt sich auf den Vollzug der 
einschlägigen Beschlüsse der Schulverbandsversammlung soweit der/die 
Schulverbandsvorsitzende nicht gemäß § 7 Absätze 1 bis 4 der Geschäftsordnung zum 
selbstständigen Handeln befugt ist. 

(2) Der/Die Schulverbandsvorsitzende kann im Rahmen seiner/ihrer Vertretungsbefugnis 
anderen in § 7 Abs. 5 und Abs. 6 genannten Personen schriftlich, unter Angabe der 
Amtsbezeichnung und vermittels handschriftlicher Unterzeichnung Vollmacht zur Vertretung des 
Schulverbands erteilen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 37 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 
 

§ 9 - Sonstige Geschäfte 

Dem/Der Schulverbandsvorsitzenden können weitere Angelegenheiten zur selbstständigen 
Erledigung durch besonderen Beschluss der Schulverbandsversammlung übertragen werden.    
 

2. STELLVERTRETUNG 

§ 10 - Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden 

(1)  Der/Die Schulverbandsvorsitzende sind im Falle seiner /ihrer Verhinderung durch den/die 
von der Schulverbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählten Stellvertreter/in des/der 
Schulverbandsvorsitzenden vertreten. 
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(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des/der Schulverbandsvorsitzenden und des/der 
Stellvertreters/Stellvertreterin des/der Schulverbandsvorsitzenden wählt die Schulverbands-
versammlung als weiteren Stellvertreter ein Mitglied der Schulverbandsversammlung. 

(3) Der/Die Stellvertreter/in des Schulverbandsvorsitzenden übt im Verhinderungsfall die 
gesamten gesetzlichen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des/der Schulverbands-
vorsitzenden aus (§§ 6-9 der Geschäftsordnung). 

(4) Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger 
Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. lst die zu 
vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben 
und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor. 

(5) Der/Die Schulverbandsvorsitzende kann seine/ihre Aufgaben und Befugnisse als 
Schulverbandsvorsitzende(r) nicht ganz oder teilweise auf seine/n/ihre/n allgemeinen 
Stellvertreter/in in seiner/ihrer Gemeinde oder gemäß Art. 39 Abs. 2 GO auf eine dort genannte 
sonstige Person übertragen. 
 

B. DER GESCHÄFTSGANG 

I. ALLGEMEINES 

§ 11 - Verantwortung für den Geschäftsgang 

(1) Schulverbandsversammlung und Schulverbandsvorsitzende(r) sorgen für den 
ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen 
Vorschriften im eigenen Wirkungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen 
und Weisungen der Staatsbehörden. Sie schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen (Art. 8 
und Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 56 Abs. 2 und Art. 59 
Abs. 1 GO). 

(2) Eingaben und Beschwerden an die Schulverbandsversammlung (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. 
V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 56 Abs. 3 GO) werden von der Verwaltung des 
Schulverbands (§ 7) vorbehandelt und sodann der Schulverbandsversammlung vorgelegt. 
Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des/der Schulverbandsvorsitzenden (§ 7 Abs. 1 und 2) 
fallen, erledigt diese(r) in eigener Zuständigkeit; er/sie unterrichtet die Schulverbands-
versammlung, wenn und soweit das nach den Umständen der Eingabe nicht unterbleiben kann. 
 

§ 12 - Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

(1) Die Schulverbandsversammlung beschließt in Sitzungen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 47 Abs. 1 GO). Eine Beschlussfassung durch mündliche 
Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen.  Während der 
Sitzung ist das Rauchen nicht gestattet. 

(2) Die Schulverbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist 
(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 

(3) Wird die Schulverbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der 
persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, zum zweiten Mal zur Verhandlung 
über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig.  Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung eigens 
hingewiesen werden (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 
 

§ 13 - Öffentliche Sitzung 

(1) Die Sitzungen der Schulverbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf 
das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 9 Abs. 
9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 GO). 

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen der Schulverbandsversammlung hat jedermann Zutritt, 
soweit der für Zuhörer bestimmte Raum ausreicht. Soweit erforderlich, wird die Zulassung durch 
die Ausgabe von Platzkarten geregelt.  Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl von 
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Plätzen freizuhalten.  Rundfunk- und Fernsehaufnahmen bedürfen der Zustimmung des/der 
Schulverbandsvorsitzenden und der Schulverbandsversammlung. 

(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den/die 
Schulverbandsvorsitzende(n) aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. 
V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 53 Abs. 1 GO). 
 

§ 14 - Nicht öffentliche Sitzungen 

(1) In nicht öffentlicher Sitzung werden grundsätzlich behandelt: 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen, 

4. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder 
nach der Natur der Sache erforderlich ist. 

(2) Zu nicht öffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die der 
Schulverbandsversammlung nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für 
die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 

(3) Die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der/die 
Schulverbandsvorsitzende in öffentlicher Sitzung bekannt, sobald die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG 
und Art. 52 Abs. 3 GO). 
 

II. VORBEREITUNG DER SITZUNGEN 

§ 15 - Einberufung 

(1) Der/Die Schulverbandsvorsitzende beruft die Sitzungen der Schulverbandsversammlung 
ein, wenn die Geschäftslage es erfordert, jedoch jährlich mindestens einmal, oder wenn ein Viertel 
der Mitglieder der Schulverbandsversammlung es schriftlich beantragt (Art. 9 Abs. 6 BaySchFG). 
2lm Fall des Art. 9 Abs. 6 Satz 3 BaySchFG (Antrag eines Viertels der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder) beruft er/sie die Sitzung der Schulverbandsversammlung innerhalb einer Woche ab 
Eingang des Antrags bei ihm/ihr zu einem möglichst nahe liegenden Termin schriftlich und unter 
Angabe des Beratungsgegenstandes ein. 

(2) Die Sitzungen finden im Schulhaus Postau statt. Sie beginnen regelmäßig um 19:00 Uhr 
(Winterzeit) und 19:30 Uhr Sommerzeit. In der Einladung (17) kann im Einzelfall etwas anderes 
bestimmt werden.  
 

§ 16 - Tagesordnung 

(1) Der/Die Schulverbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung fest. Rechtzeitig eingegangene 
Anträge von Mitgliedern der Schulverbandsversammlung setzt der/die Schulverbandsvorsitzende 
möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung.  Ist das nicht möglich, sind die Anträge in 
jedem Fall auf die Tagesordnung der übernächsten Sitzung der Schulverbandsversammlung zu 
setzen.  Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 

(2) In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu 
benennen, damit es den Mitgliedern der Schulverbandsversammlung ermöglicht wird, sich auf die 
Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 

(3) Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der 
Sitzung spätestens am dritten Tag vor der Sitzung der Öffentlichkeit durch Anschlag an den 
Gemeindetafeln bekannt zu geben (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 52 Abs. 1 GO). Die Tagesordnung nicht öffentlicher Sitzungen wird nicht 
bekannt gegeben. 

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt 
werden. 
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§ 17 - Form und Frist für die Einladung 

(1) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden schriftlich unter Beifügung der 
Tagesordnung zu den Sitzungen eingeladen. Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, 
insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist. 

(2) Die Ladungsfrist beträgt 4 Tage; sie kann in dringenden Fällen auf 24 Stunden verkürzt 
werden. Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung der 
Frist nicht mitgerechnet. 

(3) Soll zum zweiten Mal über den gleichen Gegenstand verhandelt werden, so muss bei der 
Ladung hierauf unter Bekanntgabe der Tagesordnung sowie darauf hingewiesen werden, dass die 
Schulverbandsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist (Art. 
9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 

(4) Für Wahlen gilt Absatz 3 entsprechend. 
 

§ 18 - Anträge 

(1) Das Recht, Anträge in die Schulverbandsversammlung einzubringen, besitzen nur die 
Mitglieder der Schulverbandsversammlung. 

(2) Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich zu stellen und 
ausreichend zu begründen. Sie sollen spätestens bis zum 8. Tag vor der Sitzung beim/bei der 
Schulverbandsvorsitzenden eingereicht werden. Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, 
die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten. 

(3) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge 
können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn 

1. die Angelegenheit dringlich ist und die Schulverbandsversammlung der Behandlung 
 mehrheitlich zustimmt oder 

2. sämtliche Mitglieder der Schulverbandsversammlung anwesend sind und kein Mitglied der 
 Behandlung widerspricht. 

lst noch eine Ermittlung oder Prüfung des Sachverhalts oder die Beiziehung abwesender Personen 
oder von Akten erforderlich, wird die Behandlung bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt. 

(4) Anträge zur Geschäftsordnung oder einfache Sachanträge, z. B. Nichtbefassungsanträge, 
Zurückziehung eines Antrages, Änderungsanträge und ähnliche Anträge, können auch während 
der Sitzung und ohne Beachtung der Schriftform gestellt werden. 
 

III. SITZUNGSVERLAUF 

§ 19 - Eröffnung der Sitzung 

(1) Der/Die Schulverbandsvorsitzende eröffnet die Sitzung. Er/Sie stellt die ordnungsgemäße 
Ladung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung sowie die Beschlussfähigkeit der 
Schulverbandsversammlung fest und erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. 
Ferner lässt er/sie über die Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene öffentliche 
Sitzung abstimmen, falls sie mit der Einladung verschickt wurde. 

(2) Die Niederschrift über die vorangegangene Sitzung wird den Verbandsräten zugestellt 
(öffentlicher Sitzungsteil). Der geschlossene Sitzungsteil wird am Ende einer Sitzung vorgelesen. 
 

§ 20 - Eintritt in die Tagesordnung 

(1) Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten 
Reihenfolge behandelt. Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden. 

(2)  Soll ein Tagesordnungspunkt in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 14), so wird 
darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). Wird von 
vornherein zu einer nicht öffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nicht öffentlicher 
Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht die Schulverbandsversammlung anders entscheidet. 
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(3) Der/Die Schulverbandsvorsitzende oder ein von ihm/ihr beauftragter Berichterstatter trägt 
den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. Anstelle des 
mündlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden. 

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss vorbehandelt worden sind, ist der 
Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben. 

(5) Soweit erforderlich, können auf Anordnung des/der Schulverbandsvorsitzenden oder auf 
Beschluss der Schulverbandsversammlung der/die Schulleiter/in, der/die Vorsitzende des 
Elternbeirats, Sachverständige sowie Sachbearbeiter nach § 7 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung 
zugezogen und gutachtlich gehört werden. Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige 
Personen.  

(6) Der/Die Schulverbandsvorsitzende kann zu allen — auch zu den nicht öffentlichen — 
Sitzungen Vertreter der Rechts- und Schulaufsichtsbehörden einladen. Vertreter dieser 
Aufsichtsbehörden haben auch ohne Einladung das Recht, an der Sitzung der Schulverbands-
versammlung teilzunehmen, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 32 Abs. 3 Satz 1 KommZG. 
 

§ 21 - Beratung der Sitzungsgegenstände 

(1) Nach der Berichterstattung übereinen Tagesordnungspunkt, gegebenenfalls nach dem 
Vortrag des Schulleiters/der Schulleiterin, des Geschäftsleiters/der Geschäftsleiterin, des/der 
Vorsitzenden des Elternbeirats, der Sachverständigen oder der Sachbearbeiter nach § 7 Abs. 5 
dieser Geschäftsordnung, eröffnet der/die Schulverbandsvorsitzende jeweils die Beratung. 

(2) 1 Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die nach den Umständen annehmen müssen, 
von der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen 
persönlicher Beteiligung (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 
49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem/der 
Schulverbandsvorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte 
dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Beteiligung 
ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen Platz am 
Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, bei 
nicht öffentlicher Sitzung verlässt es den Raum. 

(3) Ein Sitzungsteilnehmer darf das Wort nur ergreifen, wenn es ihm vom/von der Vorsitzenden 
erteilt wird. 2Der/die Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen; er/sie 
kann es wiederholt erteilen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der/die Vorsitzende über 
die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe sofort 
zu erteilen. ^Vertretern der Rechts- und Schulaufsichtsbehörden ist auf Antrag das Wort zu erteilen 
(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 32 Abs. 3 Satz 2 KommZG). 6Zuhörern kann das Wort nicht 
erteilt werden. 

(4)  Eie Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an die Schulverbandsver-
sammlung. Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen; 
Abweichungen vom Thema sind zu vermeiden. 

(5) Während der Beratung übereinen Antrag sind nur zulässig: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden 
Antrags. Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache 
selbst findet insoweit nicht statt. Über Änderungsanträge ist in der Regel sofort zu beraten und 
abzustimmen. 

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom/von der Vorsitzenden 
geschlossen. 

(7) Redner, die gegen die vorstehenden Regeln verstoßen, ruft der/die Vorsitzende zur 
Ordnung und macht sie auf den Verstoß aufmerksam. Bei weiteren Verstößen kann ihnen der/die 
Vorsitzende das Wort entziehen. 

(8) Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, 
kann der/die Vorsitzende mit Zustimmung der Schulverbandsversammlung von der Sitzung 



Seite 323 

 

Amtsblatt des Landkreises Landshut Nr. 34 vom 16.07.2020 

ausschließen. Eber den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet die Schulverbandsver-
sammlung (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 53 Abs. 2 
GO). 

(9) Der/Die Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und 
Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. Eine 
unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Ladung 
hierzu bedarf es nicht. Eine Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung 
unterbrochen wurde. Der/Die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt. 
 

§ 22 - Abstimmung 

(1) Nach Abschluss der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der 
Beratung" lässt der/die Vorsitzende über den Beratungsgegenstand abstimmen.  Er/Sie 
vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 12 Abs. 2 und 3) gegeben ist. 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden 
Reihenfolge abgestimmt: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses übereinstimmen; über sie ist vor allen 
anderen Anträgen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen, 

3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren Aufwand 
erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben, 

4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter die 
Nummern 1 bis 3 fällt. 

(3) Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. Über einzelne Teile eines 
Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der/die Vorsitzende eine 
Teilung vornimmt. 

(4) Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. Der/Die Vorsitzende formuliert die 
zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann. 
Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja — nein“ abgestimmt. 

(5) Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss der 
Schulverbandsversammlung durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der 
Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 2 
KommZG).  Kein Mitglied der Schulverbandsversammlung darf sich der Stimme enthalten (Art. 9 
Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO). 

(6) Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den/die Vorsitzende(n) zu zählen. Das 
Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist 
festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 

(7) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag können in derselben Sitzung die 
Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht deren sofortige 
Wiederholung durch alle Mitglieder verlangt wird, die an der Abstimmung teilgenommen haben. ln 
einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur 
Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt werden, wenn 
neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegenstand 
ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

(8) Beschlüsse der Schulverbandsversammlung sind nicht deshalb ungültig, weil Mitglieder im 
Widerspruch zu Weisungen der von ihnen vertretenen Mitgliedsgemeinden abgestimmt haben (Art. 
9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 2 Satz 5 KommZG). 
 

§ 23 - Wahlen 

(1) Für Entscheidungen der Schulverbandsversammlung, die im Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetz oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt 
Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 3 KommZG. 
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(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzettlen vorgenommen. Ungültig sind 
insbesondere leere Stimmzettle und solche Stimmzettle, die den Namen des/der Gewählten nicht 
eindeutig ersehen lassen. 

(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird diese 
Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit 
den höchsten Stimmenzahlen statt. Haben im ersten Wahlgang von mehreren Bewerbern drei oder 
mehr die gleiche höchste Stimmenzahl erhalten oder stehen an zweiter Stelle zwei oder mehr 
Bewerber mit gleichen Stimmenzahlen, so entscheidet das Los darüber, wer von den Bewerbern 
mit gleicher Stimmenzahl in die Stichwahl zu bringen ist. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 
entscheidet gleichfalls das Los (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 3 KommZG). 
 

§ 24 - Anfragen 

Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung können in jeder Sitzung nach Erledigung der 
Tagesordnung an den/die Vorsitzende/n Anfragen über solche Gegenstände richten, die nicht auf 
der Tagesordnung stehen. Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch den/die 
Vorsitzende/n oder anwesenden Geschäftsleiter oder Sachbearbeiter nach § 7 Abs. 5 der 
Geschäftsordnung beantwortet werden. lst das nicht möglich, so werden sie in der nächsten 
Sitzung beantwortet. Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung nicht statt. 
 

§ 25 - Beendigung der Sitzung 

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der/die 
Schulverbandsvorsitzende die Sitzung. 
 

IV. SITZUNGSNIEDERSCHRIFT 

§ 26 - Form und Inhalt 

(1) Über die Sitzungen der Schulverbandsversammlung werden Niederschriften gefertigt, 
deren Inhalt sich nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 2 KommZG und Art. 54 
Abs. 1 GO richtet. Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nicht öffentlichen 
Tagesordnungspunkten geführt. Für die Niederschrift findet ein Protokollbuch Verwendung/ 
Niederschriften sind jahrgangsweise zu binden. 

(2) Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können analoge oder digitale 
Tonaufnahmen erstellt werden. Sie müssen unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift 
gelöscht werden und dürfen Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden. 

(3) Ist ein Mitglied der Schulverbandsversammlung bei einer Beschlussfassung abwesend, so 
ist dies in der Niederschrift besonders zu vermerken. Jedes Mitglied der 
Schulverbandsversammlung kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie es 
abgestimmt hat (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 1 
Satz 3 GO). 

(4) Die Niederschrift ist vom/von der Schulverbandsvorsitzenden und vom/von der 
Schriftführer/in zu unterzeichnen und von der Schulverbandsversammlung zu genehmigen (Art. 9 
Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 2 GO). 

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 
 

§ 27 - Einsichtnahme und Abschrifterteilung 

(1)  In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle im Gebiet des Schulverbandes 
wohnenden Bürger Einsicht nehmen, ebenso außerhalb dieses Gebiets wohnende Personen in 
Angelegenheiten, die ihren Grundbesitz oder ihre gewerbliche Niederlassung im Gebiet des 
Schulverbands betreffen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 
54 Abs. 3 Satz 2 GO). 

(2) Mitglieder der Schulverbandsversammlung können jederzeit die Niederschriften über 
öffentliche und nicht öffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). Abschriften von Beschlüssen, die in nicht öffentlicher 
Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung 
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weggefallen sind (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 
3 und Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 

(3) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitglieder der Schulverbandsversam-
mlung jederzeit die Berichte über die Prüfung einsehen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 
Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 102 Abs. 5 GO); Abschriften werden nicht erteilt. 
 

GESCHÄFTSGANG DER AUSSCHÜSSE 
§ 28 - Anwendbare Bestimmungen 

 
C. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 

§ 29 - Bekanntmachungen 

(1)  Die Verbandssatzung wird von der Rechtsaufsichtsbehörde des Schulverbands in ihrem 
Amtsblatt bekannt gemacht (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 21 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 

(2) Die sonstigen Satzungen des Schulverbands werden durch Veröffentlichung im Amtsblatt 
des Landratsamtes/Landkreises Landshut amtlich bekannt gemacht (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. 
m. Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG) 

(3) Die Mitgliedsgemeinden des Schulverbands weisen auf die Veröffentlichung nach den 
Absätzen 1 und 2 gemäß den jeweils dort für die amtliche Bekanntmachung von gemeindlichen 
Satzungen geltenden Vorschriften amtlich hin (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 21 Abs. 2 und 
Art. 24 Abs. 2 KommZG). 

(4) Für sonstige Bekanntmachungen gelten die in den Mitgliedsgemeinden bestehenden 
Vorschriften. 
 

§ 30 - Änderung der Geschäftsordnung 

Vorstehende Geschäftsordnung kann nur durch Beschluss der Schulverbandsversammlung 
geändert werden. 
 

§ 31 - Verteilung der Geschäftsordnung 

(1) Jedem Mitglied der Schulverbandsversammlung ist ein Exemplar der Geschäftsordnung 
auszuhändigen 

(2) Wird ein Mitglied der Schulverbandsversammlung gemäß Art. 9 Abs. 3 Satz 4 oder Abs. 4 
Satz 2 BaySchfG abberufen, hat es die Geschäftsordnung wieder an den/die 
Schulverbandsvorsitzende/n zurückzugeben. 
 

§ 32 - In-Kraft-Treten 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01.05.2020 in Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Geschäftsordnung der Schulverbandsversammlung des 
Schulverbands Postau – Weng vom 01.05.2014 außer Kraft. 
 
Wörth a.d.Isar, den 15.06.2020 
Gez. 
Angstl, Schulverbandsvorsitzender 
 
(Nr. 20-0280.1.1 vom 09.07.2020) 
 
 
 
Schulverband Postau – Weng; 
 

Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands und 
Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit (Verbandssatzung) 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands (Name) 

Postau - Weng 
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(nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des 
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) - BayRS 2230-7-1-K - i.V.m. Art. 18, Art. 19 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 
und 2, Art. 47 Abs. 5 und 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) - BayRS 2020-6-1-1 - sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) - BayRS 2020-1-1-1 – folgende 
 

Satzung 
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands 

(Verbandssatzung): 
§ 1 - Name und Sitz des Schulverbands 

(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 

Schulverband Postau - Weng 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Wörth a.d. Isar 
 

§ 2 - Verbandsausschuss 
 

§ 3 - Vorbereitender Ausschuss 
 

§ 4 - Kassengeschäfte 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden aufgrund der Zweckvereinbarung vom 
04.07.1986 von der Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d. Isar geführt. 
 

§ 5 - Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der 
Schulverbandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG 
i. V. m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung und ihrer 
Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) 
übertragen werden. 

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft 
Amtes angehören, das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden 
(Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender, 
Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter sind. 

(3) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit  

- eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von  150,--  Euro. 

Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit jeweils im 
Vertretungsfall pro Monat 1/12 der Jahresentschädigung des 1. Vorsitzenden. 

(4) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit 

- ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,-- Euro für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der 
Schulverbandsversammlung  

(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 

a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats 
Bayern geltenden Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der 
Schulverbandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 15 Abs. 
2 der Geschäftsordnung des Schulverbands genannten Ort stattfinden; 

b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen 
Verdienstausfall; 

c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen 
Pauschalsatz - für jede Stunde Sitzungsdauer, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 19.00 
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Uhr oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden, in Höhe von ----- 
Euro – je Monat in Höhe von ------ Euro; 

d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und c) haben, wenn ihnen jedoch 
im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 
Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, ein Pauschalsatz unter den in Buchstabe c) genannten Voraussetzungen in der Höhe von ---
- Euro; ob die vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die 
Schulverbandsversammlung unter Ausschluss des Betroffenen. 

(6) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf Antrag gewährt. 

(8) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 3, 
erster Halbsatz KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz 
KommZG sind erfüllt, wenn die Ablieferung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied 
der Schulverbandsversammlung ein kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt. 
 

§ 6 - Finanzbedarf 

Abweichend von Art. 9 Abs. 7 Sätze 1 bis 3 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes wird der 
Finanzbedarf des Schulverbands wie folgt aufgebracht: 
 

§ 7 -  Rechnungsprüfung 

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. 

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 2 Mitgliedern, die die Schulverbands-
versammlung aus ihrer Mitte bestellt. Die Rechnungsprüfungsausschussmitglieder erhalten eine 
Entschädigung von € 30,- für jede Prüfsitzung. 
 

§ 8 - Ausscheiden von Mitgliedern 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem 
Schulverband aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband 
und dem ausscheidenden Verbandsmitglied statt, Art. 9 Abs. 9 Satz 2 SchFG i. V. m. Art. 47 Abs. 
6 KommZG. 
 

§ 9 - In-Kraft-Treten 

(1) Die Satzung tritt - am 01.05.2020 - in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes 
Postau - Weng vom 01.05.2014 außer Kraft. 
 
 
Wörth a.d. Isar, den 15.06.2020 
Gez. 
Angstl, Schulverbandsvorsitzender 
 
(Nr. 20-0280.1.1 vom 09.07.2020) 
 
 
 
 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und des UVPG; 
 

Erweiterung der bestehenden Biogasanlage (Gesamtleistung 2.401 kWFWL) der Wagner 
Biogas GbR, vertr. d. Herrn Markus Wagner, Neufahrn, durch Errichtung und Betrieb einer 
(Geflügel-)Festmistlagerhalle, eines offenen Kombilagerbehälters zur wechselnden 
Zwischenlagerung von Silage und Gärrest, eines Rückhalteerdbeckens für Havariefälle 
sowie Verlegung des Versickerungsbeckens für sauberes Niederschlagswasser; 
Verringerung der Einsatzstoffmenge auf 25,5 t/d; 

§ 16 BImSchG, § 1 Abs. 1 der 4. BImSchV i. V. m. den Nrn. 1.2.2.2 (V) u. 8.6.2.2 (V) des 
Anhangs 1 der 4. BImSchV;  
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§ 5 Abs. 1 und § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG i. V. m. den Nrn. 1.2.2.2 (S) u. 8.4.1.2 (S) der Anlage 1 
zum UVPG; 

Die Wagner Biogas GbR, vertreten durch Herrn Markus Wagner, hat die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung nach § 16 BImSchG für die oben beschriebenen Maßnahmen beantragt. 

Gemäß § 5 Abs. 1 und § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG sowie der Nrn. 1.2.2.2 u. 8.4.1.2 der Anlage 1 zum 
UVPG ist im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles unter Berücksichtigung 
der in Nr. 2 der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien festzustellen, ob das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann und deshalb die Verpflichtung zur 
Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG 
besteht. 

Nach Anhörung der Fachstellen ergaben sich kein Anhaltspunkte dafür, dass durch dieses 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten 
Schutzgüter aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 3 Nr. 2 zum 
UVPG ausgeführten Schutzkriterien zu erwarten sind. 
 
Immissionsschutz: 

Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG sowie Nr. 1.2.2.2 und 8.6.1.2 der Anlage 1 zum UVPG ist im 
Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles unter Berücksichtigung der in 
Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien festzustellen, ob durch das Vorhaben Gebiete 
nach Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG betroffen sein können und falls ja, ob erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen hervorgerufen werden können. Dem Ergebnis der Vorprüfung entsprechend 
könnte die Verpflichtung zur Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
den Vorschriften des UVPG abgeleitet werden. 

Für die Untersuchung des Vorhandenseins von möglicherweise beeinträchtigten Gebieten nach 
Nr. 2.3 der Anlage 3 des UVPG wird auf die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, der 
fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft sowie des Denkmalschutzes verwiesen. Sollten derartige 
Gebiete durch das beantragte Vorhaben betroffen sein können, erfolgt von Seiten des fachlichen 
Immissionsschutzes eine Bewertung des möglichen Ausmaßes an Beeinträchtigungen durch 
luftgetragene Emissionen, Lärmbelästigungen, Abfallerzeugung und sonstige Gefahren (z. B. 
Störfälle). 

Es wird daher nur eine überschlägige Einschätzung des fachlichen Immissionsschutzes 
durchgeführt. Für Lärmbelästigungen ist in aller Regel die Beurteilung an nächstgelegenen 
Wohnhäusern das schärfere Kriterium als eine eventuelle Beeinträchtigung von Tieren. Sofern von 
Seiten der unteren Naturschutzbehörde nicht entsprechende Bedenken geäußert werden, wird 
nicht davon ausgegangen, dass die Beurteilung von Lärmimmissionen für evtl. betroffene Gebiete 
für das antragsgegenständliche Vorhaben eine Rolle spielt.  

Die Emissionsfrachten von NOx und SOx aller Motoren sind als sehr gering anzusehen und 
unterschreiten die Bagatellmassenströme nach Nr. 4.6.1.1 der TA Luft um ein Vielfaches. Durch 
die günstigen Ableitbedingungen, insbesondere einer ausgeprägten dynamischen und thermischen 
Abgasfahnenüberhöhung ist von einer starken Verdünnung auszugehen, wodurch nicht mit 
Immissionen in relevanter Höhe zu rechnen ist. Auch entsprechend Nr. 4.6.1.1 der TA Luft ist bei 
Unterschreitung der Bagatellmassenströme vorgesehen im Regelfall auf eine Ermittlung der 
Immissionskenngrößen im Teil 4 der TA Luft zu verzichten. Der Anlage ist daher für 
konzentrationsbezogenen Immissionen kein relevanter Einwirkungsbereich zuzuordnen, in 
welchem überhaupt eine Prüfung auf besondere örtliche Gegebenheiten stattfinden könnte. 

Für Stickstoffdeposition sind im besagten Teil 4 der TA Luft jedoch keine Immissionsrichtwerte 
festgelegt. In Nr. 4.8 der TA Luft heißt es hierzu, dass beim Vorliegen hinreichender Anhaltspunkte 
eine Sonderfallprüfung durchzuführen ist. Dabei sei zunächst abzuschätzen, ob die Anlage 
maßgeblich zur Stickstoffdeposition beiträgt. Der LAI (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Immissionsschutz) hat hierfür als Arbeitshilfe den Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von 
Stickstoffeinträgen vom 01.03.2012 erarbeitet. Darin werden zur vereinfachten Beurteilung auch 
anlagenbezogene Abschneidekriterien genannt, bei deren Einhaltung nicht von relevanten 
Beeinträchtigungen durch die antragsgegenständliche Anlage auszugehen ist. Für empfindliche 
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terrestrische Ökosysteme wird ein Abschneidekriterium von 5 kg N/ha*a und für aquatische 
Ökosysteme von 3 kg N/ha*a genannt. 

Es kann festgestellt werden, dass durch die vorliegende Anlage eine Unterschreitung der im LAI-
Leitfaden genannten Abschneidekriterien zu erwarten ist, womit nicht mit Beeinträchtigungen durch 
Stickstoffdeposition zu rechnen ist. Auch für empfindliche terrestrische oder aquatische 
Ökosysteme kann der Anlage daher kein relevanter Einwirkungsbereich zugeordnet werden, in 
welchem eine Prüfung auf besondere örtliche Gegebenheiten erfolgen könnte.  

Natura 2000-, insbesondere FFH-Gebiete sind gemäß dem LAI-Leitfaden von der Anwendung obig 
genannter Abschneidekriterien ausgenommen, da gemäß § 34 BNatSchG ein sog. 
„Verschlechterungsverbot“ gilt. Aus der Rechtsprechung (BVerwG, Urteil vom 23.04.2014) hat sich 
für FFH-Gebiete jedoch wiederum ein neues, sehr strenges, vorhabenbezogenes 
Abschneidekriterium von 0,3 kg N/ha*a herausgebildet. 

Entsprechend der Kartierung im Auskunftsprogramm des Rauminformationssystems der Landes- 
und Regionalplanung in Bayern befindet sich im weiteren Umfeld (Umkreis von 1 km) um die 
Anlage lediglich ein Biotop im Abstand von ca. 140 m nördlich und ca. 300 m östlich der Anlage. 
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht wird aufgrund der Entfernung zu den nächstgelegenen 
Biotopen und dem geringen Änderungsumfang nicht davon ausgegangen, dass durch die Anlage 
nachteilige Umwelteinwirkungen auf Gebiete nach Nr. 2.3 der Anlage 3 des UVPG hervorgerufen 
werden können. 

Die Emissionsfrachten aller Motoren sind als gering anzusehen und unterschreiten die 
Bagatellmassenströme nach Nr. 4.6.1.1 der TA Luft deutlich. Durch die günstigen 
Ableitbedingungen, insbesondere einer ausgeprägten thermischen Abgasfahnenüberhöhung ist 
von einer starken Verdünnung auszugehen, wodurch eine Schadstoffdeposition in relevanter 
Konzentration nicht zu erwarten ist. Durch die Biogaserzeugungsanlage sind ebenfalls keine 
relevanten Ammoniakemissionen und eine damit verbundene Stickstoffdeposition zu erwarten, da 
alle Behälter geschlossen und an eine Gasverwertung angeschlossen sind. Eine Mistlagerung im 
freien soll nicht stattfinden, so dass auch hier keine Ammoniakemissionen auftreten können. 

Nach derzeitiger Sachlage ist aus Sicht des fachlichen Immissionsschutzes keine förmliche 
Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig, da die durch die Anlage verursachten 
Umweltauswirkungen äußerst gering und insofern nicht als erheblich nachteilig zu bewerten sind. 

Die hier durchgeführte Betrachtung möglicherweise betroffener Gebiete stellt eine überschlägige 
Prüfung auf Grundlage immissionsschutzfachlicher Aspekte dar. 
 
Naturschutz: 

Die vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen erfüllen die Anforderungen der Anlage 2 UVPG, 
soweit sie naturschutzrechtliche Aspekte zum Gegenstand haben. Die Antragsunterlagen 
beinhalten Angaben, die sich auf das Vorliegen örtlicher Gegebenheiten gemäß der in Anlage 3 
Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien ergeben. 

Bei dem Vorhaben liegen folgende örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3.1 
bis 2.3.7 aufgeführten Schutzkriterien vor: 

2.3.1 Innerhalb des Wirkraums des Vorhabens (1-km Radius um das Vorhaben) befinden 
sich keine Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 BNatSchG. 

2.3.2 Das Naturschutzgebiet nach § 23 BNatSchG „Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen“ 
befindet sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. 

2.3.3 Die Entfernung zu den nächstgelegenen Nationalparken und Nationalen 
Naturmonumenten nach § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes beträgt mehr als 50 km. 

2.3.4 Das nächstgelegene Biosphärenreservat „Berchtesgadener Land“ liegt mehr als 50 km 
südlich des Vorhabens. Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet LSG 
Kapellenberg (7 km Entfernung) befindet sich außerhalb des Wirkraums des 
Vorhabens. 

2.3.5 Das nächstgelegene Naturdenkmal nach § 28 BNatSchG ND Venusberg befindet sich 
in einer Entfernung von ca. 3 km zum Vorhabensort. 

2.3.6 Der nächstgelegene geschützte Landschaftsbestandteil nach § 29 Abs. 1 S. 1 
BNatSchG weiter als 3 km vom Vorhabensort entfernt. Andere Landschaftsbestandteile 
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im Sinne des § 29 Abs. 1 S. 2 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 BayNatSchG liegen 
außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. 

2.3.7 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG werden von dem Vorhaben weder 
unmittelbar noch mittelbar beeinträchtigt. 

 

Im Hinblick auf die in Anlage 3 Nrn. 2.3.1 bis 2.3.7 aufgeführten Schutzkriterien liegen keine 
besonderen örtlichen Kriterien vor, aus denen sich eine UVP-Pflicht ergäbe. 

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter Tiere 
und Pflanzen sowie Boden zu erwarten. 
 
Wasserrecht: 

Was die bei dem im Betreff genannten Vorhaben durchzuführende standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalles anbetrifft, so ist die fachkundige Stelle für Wasserrecht nach überschlägiger 
Prüfung in der zweiten Stufe zu der Auffassung gelangt, dass bei plan- und bescheidsgemäßer 
Ausführung und bei bestimmungsgemäßem Betrieb der geplanten Erweiterung keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die in Nr. 2.3.8 der Anlage 3 zum UVPG genannten Schutzkriterien 
zu erwarten sind. 
 
Ergebnis: 

Die standortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keiner förmlichen 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, da keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu besorgen sind. 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG bekanntgegeben. Es wird darauf 
hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist. 

Die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem materiellen Umweltrecht wird unbeschadet dessen 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens - ohne die zusätzlichen, im Wesentlichen 
verfahrensrechtlichen Anforderungen des UVPG - überprüft. 

Nähere Informationen können beim Landratsamt Landshut, Sachgebiet 43, Veldener Str. 15, 
84036 Landshut, Tel. 0871/408-3108, eingeholt werden. 
 
Landshut, 08.07.2020 
Landratsamt Landshut 
SG 43 Immissionsschutz 
Gangkofer 
 
(Nr. 43-2356-2020-IMMG vom 09.07.2020) 
 
 
 
 
Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d. Isar; 
 
Geschäftsordnung für die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Wörth a.d. Isar 
 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Isar (im Folgenden kurz 
„Gemeinschaftsversammlung” genannt) gibt sich aufgrund des Art. 10 Abs. 2 der 
Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) in Verbindung mit Art. 26 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) für den 
Freistaat Bayern folgende 
 

Geschäftsordnung: 
A. Organe der Verwaltungsgemeinschaft und ihre Aufgaben 

I. Die Gemeinschaftsversammlung 
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§ 1 Zuständigkeit im Allgemeinen 

Die Gemeinschaftsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten der 
Verwaltungsgemeinschaft, soweit sie nicht aufgrund Gesetz bzw. Übertragung durch die 
Gemeinschaftsversammlung in die Zuständigkeit des Gemeinschaftsvorsitzenden fallen. 
 
§ 2 Aufgabenbereich der Gemeinschaftsversammlung 

Die Gemeinschaftsversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen der Verwaltungs-
gemeinschaft, 

2. die Bildung, Besetzung und Auflösung vorberatender Ausschüsse, 

3. die Wahl des Gemeinschaftsvorsitzenden und seiner Stellvertreter, 

4. die Festsetzung von Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, 

5. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung die 
Verwaltungsgemeinschaft der Genehmigung bedarf, 

6. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen der 
Verwaltungsgemeinschaft, 

7. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die 
Nachtragshaushaltssatzungen, 

8. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

9. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse sowie die 
Beschlussfassung über die Entlastung, 

10. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO über Unternehmen der          
Verwaltungsgemeinschaft, 

11. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Aufgaben 
der Verwaltungsgemeinschaft dienenden Einrichtungen, 

12. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung der Geschäftsordnung für die 
Gemeinschaftsversammlung, 

13. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 
eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten ab 
Besoldungsgruppe A 9, 

14. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung 
an einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der 
Arbeitnehmer ab Entgeltgruppe 9 des TVöD oder ab einem entsprechenden Entgelt, 

15. die Entscheidung über Altersteilzeit der Beamten und Arbeitnehmer, 

16. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbänden und, soweit hoheitliche 
Befugnisse übertragen werden, über den Abschluss von Zweckvereinbarungen. 

 
§ 3 Rechtsstellung der Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, Befugnisse 

(1) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur 
durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge 
nicht gebunden; Art. 33 Abs. 2 Satz 4 KommZG bleibt unberührt. Hat ein Mitglied entgegen der 
Weisung der von ihm vertretenen Mitgliedsgemeinde abgestimmt, so berührt das die Gültigkeit des 
Beschlusses der Gemeinschaftsversammlung nicht. 

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung 
(Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss 
wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, 
Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 mit 3, Art. 56a, Art. 
49, 50, 19, 48 Abs. 3 GO und die Art. 30 Abs. 3, 31 Abs. 4 KommZG. 

(3) Die Gemeinschaftsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen durch 
besonderen Beschluss einzelnen ihrer Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur 
Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der Überwachung der Verwaltungstätigkeit betrauen.    
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Im Übrigen haben Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung ein Recht auf Akteneinsicht, wenn 
sie von der Gemeinschaftsversammlung durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt 
werden. Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem Gemeinschaftsvorsitzenden geltend 
zu machen. 
 
§ 4  Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 

(1) Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende Dokumente, insbesondere Sitzungsunterlagen, 
sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind.  Im Umgang mit 
solchen Dokumenten beachten die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung 
Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz.  Werden diese Dokumente für die Tätigkeit als 
Mitglied der Gemeinschaftsversammlung nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder 
datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 

(2) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die über die technischen Voraussetzungen 
zum Versenden und Empfangen elektronischer  Post verfügen, können dem 
Gemeinschaftsvorsitzenden schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die 
Sitzungsunterlagen im Sinne des § 17 übersandt bzw. von Anträgen im Sinne des § 18 versandt 
werden. 

(3) Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch sie 
eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. Für die 
Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung gelten § 
13 Abs. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend. 
 

II. Der Gemeinschaftsvorsitzende 

1. Aufgaben 

§ 5 Vorsitz in der Gemeinschaftsversammlung 

(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende führt den Vorsitz in der Gemeinschaftsversammlung. Er 
bereitet die Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 6 Abs. 4 VGemO, Art. 36 
Abs. 1, Art. 32 Abs. 1 KommZG, Art. 46 Abs. 2 GO). In den Sitzungen leitet er die Beratung und 
die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus.  

(2) Hält der Gemeinschaftsvorsitzende Entscheidungen der Gemeinschaftsversammlung für 
rechtswidrig, verständigt er die Gemeinschaftsversammlung von seiner Auffassung und setzt den 
Vollzug vorläufig aus. Wird die Entscheidung aufrechterhalten, führt er die Entscheidung der 
Rechtsaufsichtsbehörde herbei. 
 
§ 6 Leitung der Verwaltung, Allgemeines 

(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende leitet und verteilt im Rahmen der Geschäftsordnung die 
Geschäfte. Er kann dem Leiter der Geschäftsstelle laufende Angelegenheiten zur selbstständigen 
Erledigung übertragen (Art. 7 Abs. 2 VGemO) und den Bediensteten ihr Aufgabengebiet zuweisen. 
Dabei kann er auch einzelne seiner Befugnisse übertragen. Geschäftsverteilung und Befugnis 
Regelung sollen übereinstimmen. 

(2) Der Gemeinschaftsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Gemeinschaftsversammlung. 
Über Hinderungsgründe unterrichtet er die Gemeinschaftsversammlung unverzüglich. 

(3) Dem Gemeinschaftsvorsitzenden obliegt die verwaltungsmäßige Vorbereitung und der 
verwaltungsmäßige Vollzug der Beschlüsse der Mitgliedsgemeinden sowie die Besorgung der 
laufenden Verwaltungsangelegenheiten der Mitgliedsgemeinden; er führt diese Aufgaben als Leiter 
der Behörde der Mitgliedsgemeinden und nach deren Weisung aus (Art. 4 Abs. 2 VGemO). Für die 
laufenden Angelegenheiten der Mitgliedsgemeinden finden die Richtlinien des jeweiligen 
Gemeinderats Anwendung. 

(4) Der Gemeinschaftsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die Beamten und Beschäftigten 
der Verwaltungsgemeinschaft und übt die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber den 
Beamten der Verwaltungsgemeinschaft aus (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 VGemO). 

(5) Der Gemeinschaftsvorsitzende verpflichtet seine Stellvertreter schriftlich, alle 
Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange 
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der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. In gleicher 
Weise verpflichtet er die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung und Bedienstete, bevor sie mit 
derartigen Angelegenheiten befasst werden. 
 
§ 7 Einzelne Aufgaben 

(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Verwaltungsgemeinschaft keine grundsätzliche 
Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen, soweit er sie nicht dem 
Leiter der Geschäftsstelle zur selbstständigen Erledigung übertragen hat (Art. 7 Abs. 2 VGemO), 

2. die der Verwaltungsgemeinschaft durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines 
Bundesgesetzes übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung 
einschließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung, soweit nicht für 
haushalts- oder personalrechtliche Entscheidungen die Gemeinschaftsversammlung zuständig ist, 

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer 
Länder geheim zu halten sind, 

4. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung 
an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten bis zur 
Besoldungsgruppe A 8, 

5. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, 
Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung von 
Arbeitnehmern bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem entsprechenden Entgelt, 

6. die ihm von der Gemeinschaftsversammlung nach Art. 36 Abs. 3 KommZG übertragenen 
Angelegenheiten, 

7. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte. 

(2) Zu den Aufgaben des Gemeinschaftsvorsitzenden gehören insbesondere auch: 

1. in Personalangelegenheiten der Beamten und Arbeitnehmer der Verwaltungs-
gemeinschaft: 

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften, 

b) die Genehmigung von Nebentätigkeiten, 

2. in allen Angelegenheiten mit finanzieller Auswirkung für die Verwaltungs-
gemeinschaft 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 

- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien der 
Gemeinschaftsversammlung, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe 
festgelegt sind; 

- im Übrigen bis zu einem Betrag von 6.000,— Euro (außer Heizöl) im Einzelfall, 

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der Vollziehung 
von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie von sonstigen 
Forderungen bis zu folgenden Beträgen im Einzelfall: 

Erlass... € 

Niederschlagung... € 

Stundung... € 

Aussetzung-der-Vollziehung— € 

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 1.000,— 
€ und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 1.000,— € im Einzelfall, 
soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist, 

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für die 
Verwaltungsgemeinschaft, insbesondere der Abschluss von Verträgen und sonstiger 
Rechtsgeschäfte sowie die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der 
Verwaltungsgemeinschaft, bis zu einer Wertgrenze von 1.000,— €, 
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e) die Gewährung von Zuschüssen auch in der Form unentgeltlicher 
Nutzungsüberlassung von Räumen an Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von                 
--- € je Einzelfall, 

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfeverfahren, die Abgabe 
von Prozesserklärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und 
Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an einen 
Prozessbevollmächtigten, wenn die finanzielle Auswirkung auf die 
Verwaltungsgemeinschaft bzw., falls diese nicht bestimmbar, der Streitwert voraussichtlich 
--- € nicht übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche Bedeutung hat, 

b) sonstige laufende Angelegenheiten der Verwaltungsgemeinschaft, soweit sie nicht 
der Verwaltungsgemeinschaft Vorbehalten sind (§ 2). 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der 
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen. 

(4) Soweit die Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 nicht unter Art. 36 Abs. 2 KommZG, Art. 
37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO fallen, werden sie hiermit dem Gemeinschaftsvorsitzenden gemäß Art. 
36 Abs. 3 KommZG zur selbstständigen Erledigung übertragen. 
 
§ 8 Vertretung der Verwaltungsgemeinschaft und der Mitgliedsgemeinden nach außen 

(1) Die Befugnis des Gemeinschaftsvorsitzenden zur Vertretung der Verwaltungsgemeinschaft 
nach außen bei der Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen beschränkt sich auf den Vollzug 
der einschlägigen Beschlüsse der Gemeinschaftsversammlung, soweit der Gemeinschafts-
vorsitzende nicht zum selbstständigen Handeln befugt ist. 

(2) Der Gemeinschaftsvorsitzende vertritt die Mitgliedsgemeinden nach außen, soweit der 
erste Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde sich nicht allgemein oder im Einzelfall die Vertretung 
der Gemeinde Vorbehalten hat. Die Vertretungsbefugnis beschränkt sich auf den Vollzug der 
einschlägigen Beschlüsse des Gemeinderats der Mitgliedsgemeinde und auf deren laufende 
Verwaltungsangelegenheiten.  Der Gemeinschaftsvorsitzende übt die Vertretungsbefugnis nach 
diesem Absatz als Leiter der Behörde der Mitgliedgemeinde und nach deren Weisung aus (Art. 4 
Abs. 2 Satz 2 VGemO).  
 
§ 9 Sonstige Geschäfte 

Die Befugnisse des Gemeinschaftsvorsitzenden, die in besonderen gesetzlichen Bestimmungen 
festgelegt sind, bleiben unberührt. 
 

2. Stellvertretung 

§ 10 Stellvertreter der Gemeinschaftsvorsitzenden, Aufgaben 

(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende wird im Fall seiner Verhinderung vom ersten Stellvertreter 
und, wenn dieser ebenfalls verhindert ist, vom zweiten Stellvertreter vertreten (Art. 6 Abs. 3 
VGemO). 

(2) Der Stellvertreter übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen und 
geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des Gemeinschaftsvorsitzenden aus. 

(3) Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger 
Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben.  Ist die zu 
vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben 
und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor. 
 
 

B. Der Geschäftsgang 

I. Allgemeines 
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§ 11 Verantwortung für den Geschäftsgang 

(1) Gemeinschaftsversammlung und Gemeinschaftsvorsitzender sorgen für den 
ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen 
Vorschriften und für die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen und Weisungen der 
Staatsbehörden. Sie schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen. 

(2) Eingaben und Beschwerden der Einwohner Mitgliedsgemeinden werden durch die 
Verwaltung vorbehandelt und sodann der Gemeinschaftsversammlung oder der 
Mitgliedsgemeinde vorgelegt. Eingaben die in den Zuständigkeitsbereich des 
Gemeinschaftsvorsitzenden fallen, erledigt dieser in eigener Zuständigkeit; in bedeutenden 
Angelegenheiten unterrichtet er die Gemeinschaftsversammlung. 
 
§ 12  Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

(1) Die Gemeinschaftsversammlung beschließt in Sitzungen. Eine Beschlussfassung durch 
mündliche Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. 

(2) Die Gemeinschaftsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 

(3) Wird die Gemeinschaftsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der 
persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Mitglieder beruht, innerhalb von vier Wochen zum 
zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist sie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf 
diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden (Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 
 
§ 13  Öffentliche Sitzungen 

(1) Die Sitzungen der Gemeinschaftsversammlung sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf 
das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen. 

(2) Die öffentlichen Sitzungen der Gemeinschaftsversammlung sind allgemein zugänglich, 
soweit der für Zuhörer bestimmte Raum ausreicht. Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl 
von Plätzen freizuhalten. Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des 
Vorsitzenden und der Gemeinschaftsversammlung; sie sind auf Verlangen eines einzelnen 
Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. Ton- und Bildaufnahmen von Bediensteten der 
Verwaltungsgemeinschaft oder sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung 
zulässig. 

(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den Vorsitzenden aus dem 
Sitzungssaal gewiesen werden. 
 
§ 14  Nichtöffentliche Sitzungen 

(1) ln nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt: 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen. 

Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt: 

1. Angelegenheiten, deren nichtöffentliche Behandlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde 
verfügt ist, 

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder nach 
der Natur der Sache erforderlich ist. 

(2) Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die der 
Gemeinschaftsversammlung nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für 
die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist.  Diese Personen sollen zur 
Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden. 

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der Gemeinschaftsvorsitzende 
der Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
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II. Vorbereitung der Sitzungen 

§ 15  Einberufung 

(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende beruft die Sitzungen der Gemeinschaftsversammlung ein, 
wenn die Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Drittel der Mitglieder der 
Gemeinschaftsversammlung es schriftlich unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes 
beantragt, mindestens jedoch einmal jährlich (Art. 32 Abs. 1 und 2 KommZG). 

(2) Die Sitzungen finden wechselweise in Wörth a.d.Isar, Postau und Weng statt; sie beginnen 
regelmäßig um 19.00 Uhr. In der Einladung kann im Einzelfall etwas Anderes bestimmt werden. 
 
§ 16  Tagesordnung 

(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende setzt die Tagesordnung fest. Rechtzeitig eingegangene 
Anträge von Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung setzt der Gemeinschaftsvorsitzende 
möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung.  Ist das nicht möglich, sind die Anträge in 
jedem Fall innerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung einer Gemeinschaftsversammlung zu 
setzen.  Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt.  

(3) Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der 
Sitzung spätestens am 3. Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. Die Tagesordnung 
nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt gemacht. 

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt 
werden. 
 
§ 17  Form und Frist für die Einladung 

Alternative 1: Schriftliche Ladung und Bereitstellung der Sitzungsunterlagen 

(1) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung und der Leiter der Geschäftsstelle werden 
schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung zu den Sitzungen eingeladen. Der Tagesordnung 
sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und soweit 
das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit nicht entgegenstehen. 

(2) Die Ladungsfrist beträgt 5 Tage; sie kann in dringenden Fällen bis auf 24 Stunden verkürzt 
werden. Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung der 
Frist nach Satz 1 Halbsatz 1 nicht mitgerechnet. 

Alternative 2: Schriftliche Ladung, elektronischer Versand der Sitzungsunterlagen (ohne 
Ratsinformationssystem) 

(1) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung und der Leiter der Geschäftsstelle werden 

schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung zu den Sitzungen eingeladen. Der Tagesordnung 

sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und soweit 

das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit nicht entgegenstehen. Die weiteren 

Unterlagen können schriftlich oder mit Einverständnis des Mitglieds der 

Gemeinschaftsversammlung - elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Im Falle des 

elektronischen Versands werden die weiteren Unterlagen als nicht veränderbare Dokumente durch 

E-Mail oder, soweit schutzwürdige Daten- enthalten sind, durch De Mail oder in verschlüsselter 

Form versandt. 

(2) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche; sie kann in dringenden Fällen bis auf 24 Stunden 

verkürzt werden. Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der 

Berechnung der Frist nach Satz 1 Halbsatz 1 nicht mitgerechnet 

 
§ 18 Anträge      

Schriftliche oder elektronische Anträge 

(1) Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch zu 

stellen und ausreichend zu begründen. Bei elektronischer Übermittlung sind 

Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutzwürdige Daten sind durch De-

Mail oder in verschlüsselter Form zu übermitteln. Anträge sollen spätestens bis zum 10. Tag vor 
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der Sitzung beim Gemeinschaftsvorsitzenden eingereicht werden. Soweit ein Antrag mit Ausgaben 

verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag 

enthalten. 

(2)  Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge 
können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn 

1.  die Angelegenheit dringlich ist und die Gemeinschaftsversammlung der Behandlung 
mehrheitlich zustimmt oder 

2.  sämtliche Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung anwesend sind und kein Mitglied der 
Behandlung widerspricht? 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung oder einfache Sachanträge, z. B. Nichtbefassungsanträge, 
Zurückziehung eines Antrags, Änderungsanträge u.a.., können auch während der Sitzung und 
ohne Beachtung der Form gestellt werden. 
 

III. Sitzungsverlauf 

§ 19  Eröffnung der Sitzung 

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung der Mitglieder 
der Gemeinschaftsversammlung sowie die Beschlussfähigkeit der Gemeinschaftsversammlung 
fest und erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung.  Ferner lässt er über die 
Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene öffentliche Sitzung, falls sie mit der 
Einladung verschickt wurde, abstimmen. 

(2) Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung wird bei den Mitgliedern 
der Gemeinschaftsversammlung in Umlauf gesetzt. Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine 
Einwendungen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als von der Gemeinschaftsversammlung 
genehmigt. 
 
§ 20 Eintritt in die Tagesordnung 

(1) Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten 
Reihenfolge behandelt. Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden. 

(2) Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden, so wird darüber 
vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden. Wird von vornherein zu einer 
nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, 
wenn und soweit nicht die Gemeinschaftsversammlung anders entscheidet. 

(3)  Der Vorsitzende oder ein vom ihm mit der Berichterstattung beauftragte Person trägt den 
Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. Anstelle des mündlichen 
Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden. 

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt worden sind, ist der 
Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben. 

(5) Soweit erforderlich, können auf Anordnung des Vorsitzenden oder auf Beschluss der 
Gemeinschaftsversammlung Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört werden. 
Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen. 
 
§ 21  Beratung der Sitzungsgegenstände 

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverständigen, 
eröffnet der Vorsitzende die Beratung. 

(2) Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die nach den Umständen annehmen müssen, 
von der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen 
persönlicher Beteiligung ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem 
Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art 
während der Beratung erkennbar werden. Das wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossene 
Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch zu verlassen; 
es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung 
verlässt es den Raum. 



Seite 338 

 

Amtsblatt des Landkreises Landshut Nr. 34 vom 16.07.2020 

(3) Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen vom Vorsitzenden erteilt 
wird. Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Bei gleichzeitiger 
Wortmeldung entscheidet der Vorsitzende über die Reihenfolge. Bei Wortmeldungen „zur 
Geschäftsordnung” ist das Wort außer der Reihe sofort zu erteilen. Zuhörern kann das Wort nicht 
erteilt werden. 

(4)  Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an die 
Gemeinschaftsversammlung. Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen 
Tagesordnungspunkt beziehen. 

(5) Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden 
Antrags. 

Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst findet 
insoweit nicht statt. 

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom Vorsitzenden 
geschlossen.  

(7) Redner, die gegen die vorstehenden Regeln verstoßen, ruft der Vorsitzende zur Ordnung 
und macht sie auf den Verstoß aufmerksam. Bei weiteren Verstößen kann ihnen der Vorsitzende 
das Wort entziehen. 

(8) Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, 
kann der Vorsitzende mit Zustimmung der Gemeinschaftsversammlung von der Sitzung 
ausschließen. Über den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet die 
Gemeinschaftsversammlung. 

(9) Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im 
Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. Eine unterbrochene 
Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Einladung hierzu bedarf es 
nicht. Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. Der 
Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt. 
 
§ 22  Abstimmung 

(1) Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der 
Beratung” schließt der Vorsitzende die Beratung und lässt über den Beratungsgegenstand 
abstimmen. Er vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden 
Reihenfolge abgestimmt: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren Aufwand 
erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben, 

3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter die Nrn. 
1 oder 2 fällt. 

(3) Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. Über einzelne Teile eines 
Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vorsitzende eine Teilung 
vornimmt. 

(4) Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. Der Vorsitzende formuliert die zur 
Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit, ja” oder „nein” beantwortet werden kann. 
Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja” - „nein” abgestimmt. 

(5) Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss der 
Gemeinschaftsversammlung durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der 
Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt; wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formulierter 
Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung über das Gegenteil. Kein Mitglied der 
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Gemeinschaftsversammlung darf sich der Stimme enthalten. Jede Mitgliedsgemeinde hat so viele 
einzeln abzugebende Stimmen, als Vertreter von ihr anwesend sind (Art. 6 Abs. 2 Satz 6 VGemO). 

(6) Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden zu zählen. Das 
Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist 
festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 

(7) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die 
Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, die 
an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einverstanden sind. In einer 
späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts Anderes vorgesehen ist, ein bereits zur 
Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt werden, wenn 
neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegenstand 
ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 
 
§ 23  Wahlen 

(1) Für Entscheidungen der Gemeinschaftsversammlung, die in Rechtsvorschriften als Wahlen 
bezeichnet werden, gilt Art. 33 Abs. 3 KommZG, soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts 
Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. Ungültig sind 
insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des 
Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem das 
Wahlgeheimnis verletzen können. 

(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Ist 
mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten 
Stimmenzahlen statt. Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei Bewerber die gleiche höchste 
Stimmenzahl, so entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. Haben mehrere 
Bewerber die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer von ihnen in 
die Stichwahl kommt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los. 
 
§ 24  Anfragen 

Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung können in jeder Sitzung nach Erledigung der 
Tagesordnung an den Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die 
Zuständigkeit der Gemeinschaftsversammlung fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 
Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch den Vorsitzenden oder anwesende 
Bedienstete beantwortet werden. Ist das nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder 
schriftlich beantwortet. Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht 
statt. 
 
§ 25  Beendigung der Sitzung 

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der Vorsitzende die Sitzung. 
 

IV. Sitzungsniederschrift 

§ 26  Form und Inhalt 

(1) Über die Sitzungen der Gemeinschaftsversammlung werden Niederschriften gefertigt, 
deren Inhalt sich nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet. Die Niederschriften werden getrennt nach 
öffentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten geführt. Niederschriften sind 
jahrgangsweise zu binden. 

(2) Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonaufnahmen gefertigt werden. 
Der Tonträger ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf 
Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden. 

(3) Ist ein Mitglied der Gemeinschaftsversammlung bei einer Beschlussfassung abwesend, so 
ist dies in der Niederschrift besonders zu vermerken. Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der 
Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat. 
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(4) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen und von der 
Gemeinschaftsversammlung zu genehmigen. 

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 
 
§ 27  Einsichtnahme und Abschrift Erteilung 

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle Bürger der Mitgliedsgemeinden 
Einsicht nehmen; dasselbe gilt für auswärts wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes 
oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft. 

(2) Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung können jederzeit die Niederschriften über 
öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse erteilen lassen. Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung 
gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 

(3) Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den Mitgliedern der 

Gemeinschaftsversammlung zur Verfügung gestellt werden. Gleiches gilt für Beschlüsse, die in 
nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 
sind. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten. 

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitglieder der Gemeinschafts-
versammlung jederzeit die Berichte über die Prüfungen einsehen; Abschriften werden nicht erteilt. 
 

V. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen 

§ 28  Art der Bekanntmachung 

(1) Satzungen und Verordnungen werden dadurch amtlich bekannt gemacht, dass sie in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft zur Einsichtnahme niedergelegt werden und die 
Niederlegung durch Anschlag an den für öffentliche Bekanntmachungen allgemein bestimmten 
Stellen bekannt gegeben wird. Der Anschlag wird erst angebracht, wenn die Satzung oder 
Verordnung in der Geschäftsstelle niedergelegt ist. Er wird frühestens nach 14 Tagen wieder 
abgenommen. Es wird schriftlich festgehalten, wann der Anschlag angebracht und wann er wieder 
abgenommen wurde; dieser Vermerk wird zu den Akten genommen. 

(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf eine andere 
in Art. 26 Abs. 2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so wird hierauf durch Anschlag an 
allen für öffentliche Bekanntmachungen allgemein bestimmten Stellen hingewiesen. 

(3) Die Verwaltungsgemeinschaft unterhält folgende für öffentliche Bekanntmachungen 
bestimmte Stellen / Anschlagtafeln (siehe Geschäftsordnung der Mitgliedsgemeinden). 

1. Wörth a.d.Isar - 2 Tafeln  

2. Postau - 7 Tafeln 

3. Weng - 8 Tafeln  
 

C. Schlussbestimmungen 

§ 29  Änderung der Geschäftsordnung 

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss der Gemeinschaftsversammlung geändert 
werden. 
 
§ 30 Verteilung der Geschäftsordnung 

Jedem Mitglied der Gemeinschaftsversammlung ist ein Exemplar der Geschäftsordnung 
auszuhändigen. Im Übrigen liegt die Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft auf. 
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§ 31  Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01.05.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Geschäftsordnung vom 01.05.2014 außer Kraft.  
 
Wörth a.d.Isar, den 26.05.2020 
Gez. 
Kiermeier 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 
(Nr. 20 –0280.1.1 vom 10.07.2020) 
 
 
 
 
Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Isar; 
 

Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verwaltungsgemeinschaft 
Die Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Isar (im folgenden kurz „Verwaltungsgemeinschaft“ 
genannt) erlässt aufgrund des Art. 10 Abs. 2 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) in 
Verbindung mit Art. 26 und Art. 30 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) und den Art. 20a, Art. 23 und 32 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
folgende 

Satzung: 

§ 1 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

(1) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Ihre Tätigkeit 
erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der 
Gemeinschaftsversammlung und - soweit eingerichtet - des vorberatenden Bürgermeister-
ausschusses. 

(2) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Gemeinschaftsversammlung oder 
eines Ausschusses in Höhe von 30,-- Euro je Sitzung. Satz 1 gilt nicht für Mitglieder, die Kraft ihres 
Amtes der Gemeinschaftsversammlung angehören; sie erhalten nur Ersatz ihrer nachgewiesenen 
Auslagen (Art. 30 Abs. 2 KommZG). 

(3) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben 
außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalles. 

(4) Selbstständig Tätige und sonstige Mitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich 
ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine 
Pauschalentschädigung von — Euro je volle Stunde.  Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz 
werden nur auf Antrag gewährt. 

(5) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung haben ferner Anspruch auf Ersatz ihrer 
Auslagen; sie erhalten insbesondere für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder wie sie 
im Bayerischen Reisekostengesetz für Beamte ab Besoldungsgruppe A8 vorgesehen sind. 
 

§ 2  Entschädigung des Gemeinschaftsvorsitzenden und der Stellvertreter 

(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit als Vorsitzender und Leiter der 

Verwaltung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 450,00 Euro.  

(2) Der Stellvertreter des Gemeinschaftsvorsitzenden erhält neben seiner Entschädigung nach 

§ 1 eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 75,00 Euro / für jeden Tag der 

Vertretung eine Aufwandsentschädigung von einem Dreißigstel des Betrags nach Absatz 1, 

höchstens jedoch den Betrag nach Absatz 1 je Kalendermonat. 

(3) Eine lineare Anpassung der Entschädigungssätze nach Abs. 1 und Abs. 2 erfolgt nicht. 
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§ 3 Entschädigung der Standesbeamten 

(1) Der ehrenamtliche Standesbeamte erhält für seine Tätigkeit eine Entschädigung von 25,00 
Euro je Trauung. 

 

§ 4 Inkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt am 01. Mai 2020 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 08.10.2014 

außer Kraft.  
 

Wörth a.d.Isar, den 26.05.2020 
Gez. 
Kiermeier 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 
(Nr. 20 –0280.1.1 vom 10.07.2020) 
 
 
 
 
Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Isar  
 

Haushaltssatzung der 
Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Isar, Landkreis Landshut 

für das Haushaltsjahr 2020 

I. 
Auf Grund der Art. 8 Abs. 2 und 10 VGemO sowie Art. 41 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 63 ff GO 
erlässt die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 24 
KommZG bekannt gemacht wird: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 920.650,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf   80.000,00 € 
festgesetzt. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 
Verwaltungsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 677.152,00 € 
festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem 
Stand vom 31.12.2018 auf 6.046 Einwohner festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 112,00 € festgesetzt. 
 

Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 150.000,00 € festgesetzt. 
 



Seite 343 

 

Amtsblatt des Landkreises Landshut Nr. 34 vom 16.07.2020 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft. 

II. 
Das Landratsamt Landshut hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Verwaltungs-
gemeinschaft Wörth a.d.Isar für das Haushaltsjahr 2020 mit Schreiben vom 20.03.2020 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung öffentlich zugänglich gemacht und liegt während des ganzen Jahres in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Isar, Am Kellerberg 2 a, 84109 Wörth 
a.d.Isar innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme bereit. 
 
Wörth a.d.Isar, 17.06.2020 
Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Isar 
 
Gez. 
Kiermeier 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 
(Nr. 20-9410.1 vom 13.07.2020) 
 
 
 
 
Schulverband Postau - Weng 
 

Haushaltssatzung des 
Schulverbandes Postau – Weng, Landkreis Landshut 

für das Haushaltsjahr 2020 

I. 
Aufgrund des Art. 9 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) sowie der Art. 63 ff der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß 
Art. 24 KommZG bekannt gemacht wird: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 432.370,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf   38.000,00 € 
festgesetzt. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 
Verwaltungsumlage; Umlegung nach der Schülerzahl: 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 292.930,00 € festgesetzt. Dieser ungedeckte 
Bedarf wird nach der Zahl der in Postau beschulten Kinder auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt. 
Die Verbandsschule wurde bis zum 01.10.2019 von insgesamt 110 Schülern (ohne Gastschüler) 
besucht. Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Schüler 2.663,00 €. 
 

Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 30.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft. 

II. 
Das Landratsamt Landshut hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Schulverbandes 
Postau - Weng für das Haushaltsjahr 2020 mit Schreiben vom 27.03.2020 rechtsaufsichtlich 
gewürdigt. 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung öffentlich zugänglich gemacht und liegt während des ganzen Jahres in der 
Geschäftsstelle des Schulverbandes Postau – Weng, Am Kellerberg 2 a, 84109 Wörth a.d.Isar 
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme bereit. 
 
Wörth a.d.Isar, 17.06.2020 
Schulverband Postau - Weng 
 
Gez. 
Angstl 
Schulverbandsvorsitzender 
 
(Nr. 20-9410.1 vom 13.07.2020) 
 
 
 
 
Landshut, den 16.07.2020 
Landratsamt 
 
gez. 
Dreier 
Landrat 


